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6.3 Der Beirat 

Gem. § 191 f Abs. 3 BRAO existiert ein Beirat der Schlichtungsstelle der Rechtsan-

waltschaft. Diesem Beirat gehören unter anderem Vertreter der Bundesrechtsanwalts-

kammer, von regionalen Rechtsanwaltskammern, Verbänden der Rechtsanwaltschaft, 

Verbänden der Verbraucher und des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungs-

wirtschaft an. 

Der Beirat berät die Schlichter auf deren Anforderung in allen für das Schlichtungsver-

fahren wesentlichen Fragen. Ihm ist vor der Bestellung von Schlichtern, vor Änderung 

der Satzung und vor Veröffentlichung des Tätigkeitsberichts Gelegenheit zur Stellung-

nahme zu geben. 

Die Schlichtungsstelle

v.l.n.r.: 

Dr. Oliver Vogt 

RAin Ulrike Stendebach

 RA Herbert Schons

RA Hansjörg Staehle 

Jörn Wunderlich

Dr. h.c. Renate Jaeger 

Dr. Eva Högl

Sabine Pareras

Lars Gatschke 

Dr. Stefan Heck
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Im Jahr 2014 fanden zwei Beiratssitzungen statt. Inhaltliche Schwerpunkte dieser Bei-

ratssitzungen waren die Bestellung eines weiteren Schlichters, die EU-Richtlinie über 

alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten sowie die entsprechenden 

Referentenentwürfe des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zur 

Umsetzung dieser EU-Richtlinie in nationales Recht (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 

– VSBG und Verordnung über Informations- und Berichtspflichten nach dem Verbrau-

cherstreitbeilegungsgesetz – VSBInfoV) und sich dadurch gegebenenfalls ergebende 

Erfordernisse zur Änderung der Satzung der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft. 

Der Beirat besteht aus neun Personen. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Eine einmalige 

Wiederbestellung ist möglich. Im Jahr 2014 begann die 2. Amtsperiode des Beirats. Die 

Beiratsmitglieder wurden vom Präsidenten der Bundesrechtsanwaltskammer neu bzw. 

teilweise wiederbestellt. 

Die Schlichtungsstelle

Der Beirat berät die Schlichter auf deren 

Anforderung in allen für das Schlichtungsverfahren

wesentlichen Fragen
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RA Hansjörg Staehle 

ist Vorsitzender des Beirats der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft. Er ist Vize-

präsident der Bundesrechtsanwaltskammer und seit 1971 als Rechtsanwalt in Mün-

chen (Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht) tätig. 

RAin Ulrike Stendebach
ist stellvertretende Vorsitzende des Beirats der Schlichtungsstelle der Rechtsanwalt-

schaft. Sie ist Vorstandsmitglied der Rechtsanwaltskammer Tübingen und seit 1998 als 

Rechtsanwältin (Fachanwältin für Familienrecht sowie Fachanwältin für Verkehrsrecht) 

tätig. 

Lars Gatschke
ist beim „Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. ( vzbv )“ im Team Finanzen tätig. Er 

ist auch Mitglied des Beirats des Versicherungsombudsmann e. V. 

Dr. Stefan Heck, MdB (CDU),
ist Mitglied des Deutschen Bundestages und dort Mitglied im Ausschuss für Recht und 

Verbraucherschutz. 

Dr. Eva Högl, MdB (SPD),
ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

der SPD-Bundestagsfraktion für Innenpolitik, Recht und Verbraucherschutz, Kultur und 

Medien sowie Sport. 

Sabine Pareras
ist beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e. V. als Juristin ver-

antwortlich für den Fachbereich Vermögensschadenhaftplichtversicherung und leitet in 

dieser Funktion die beiden Arbeitsgruppen Vermögensschadenhaftplichtversicherung

Betrieb und Schaden sowie die Arbeitsgruppe Vertrauensschadenversicherung.
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RA Herbert Schons
ist Präsident der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf und Vizepräsident des Deutschen 

Anwaltvereins (DAV) sowie Mitglied des RVG-Ausschusses der Bundesrechtsanwalts-

kammer und Vorsitzender der Gebührenreferententagung der Rechtsanwaltskammern. 

Er ist als Rechtsanwalt (Fachanwalt für Verkehrsrecht) und Notar in Duisburg tätig. Zu-

sätzlich ist Rechtsanwalt Schons Mitherausgeber und Mitautor mehrerer Zeitschriften 

und Fachbücher zum anwaltlichen Vergütungsrecht. 

Dr. Oliver Vogt, LL.M., 
ist im Vergabereferat der Bundestagsverwaltung tätig. Dr. Vogt ist Mitglied der Partei 

Bündnis 90/Die Grünen. 

Jörn Wunderlich, MdB (Die Linke),
ist Mitglied des Deutschen Bundestages und dort Mitglied im Ausschuss für Recht und 

Verbraucherschutz. Zuvor war er als Richter am Amtsgericht Chemnitz tätig. 
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6.4  Das Team 

Die Schlichter und alle Juristen arbeiten in Teilzeit.

Rechtsanwältin Stephanie Dahlhorst
ist seit vielen Jahren als Rechtsanwältin in eigener Kanzlei tätig. Davor hat sie bei einer 

Rechtsschutzversicherung gearbeitet. Die Schwerpunkte ihrer anwaltlichen Tätigkeit 

liegen im Versicherungsrecht, Verkehrsrecht, Arbeitsrecht und allgemeinem Zivilrecht. 

Sie ist zusätzlich Wirtschaftsmediatorin. 

Rechtsanwalt Stefan Möller 
ist seit vielen Jahren als Rechtsanwalt und Mediator in eigener Kanzlei tätig. Schwer-

punkte seiner anwaltlichen Tätigkeit sind das Bank- und Kapitalmarktrecht, das WEG-

Recht und das allgemeine Zivilrecht. 

Die Schlichtungsstelle

v.l.n.r.: 

Yvonne Röhl 

RAin Carmen Seyler

Wolfgang Sailer

RAin Katherina Türck-Brocker 

Kristina Wallroth

RA Stefan Möller 

Dr. Renate Jaeger 

Marion Fleck 

RAin Stephanie Dahlhorst 

RAin Dr. Sylvia Ruge

RAin Nina Reuter

Eveline Parschat
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Rechtsanwältin Nina Reuter 
ist seit dem 1. September 2014 bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft tätig. 

Dabei handelt es sich um ihre erste berufliche Tätigkeit nach bestandenem zweiten 

juristischen Staatsexamen. Zusätzlich ist sie als Rechtsanwältin in einer Kanzlei mit 

familienrechtlichem Schwerpunkt tätig. Sie absolviert derzeit den Fachanwaltslehrgang 

Familienrecht. 

Rechtsanwältin Carmen Seyler 
hat anwaltliche Berufserfahrung und vor ihrem Studium eine Ausbildung zur Rechts-

anwalts- und Notarfachangestellten absolviert. Sie ist ebenfalls Wirtschaftsmediatorin. 

Frau Seyler nimmt für die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft regelmäßig an den 

Gebührenreferententagungen der Rechtsanwaltskammern teil. 

Rechtsanwältin Katherina Türck-Brocker
verfügt über langjährige anwaltliche Berufserfahrung und ist Fachanwältin für Famili-

enrecht sowie Mediatorin. 

Kristina Wallroth 
ist Rechtsfachwirtin, Rechtsanwaltsfachangestellte sowie Diplomlehrerin für Englisch 

und Deutsch. Sie arbeitet als Assistentin für die Schlichtungsstelle und ist insbesondere 

für die Schlichter und die Geschäftsführerin tätig. 

Marion Fleck
ist geprüfte Rechtsfachwirtin sowie Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. Sie ver-

fügt über langjährige Berufserfahrung. Frau Fleck ist als Assistentin für die Schlich-

tungsstelle tätig. 

Yvonne Röhl
ist Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. Sie unterstützt ebenfalls als Assistentin 

die Arbeit der Schlichtungsstelle. 

Eveline Parschat 
unterstützt die Schlichtungsstelle stundenweise. Sie war bis zum Eintritt in den Ruhe-

stand als Sachbearbeiterin für verschiedene Verbände in Berlin und Bonn tätig. 

Die Schlichtungsstelle
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6.4.1 Berufseinstieg bei der Schlichtungsstelle: 
Meine ersten 100 Tage

RAin Nina Reuter
Seit September 2014 arbeite ich als juristische Mitarbeiterin bei der Schlichtungsstel-

le. Zeitgleich habe ich meine Tätigkeit in einer Rechtsanwaltskanzlei aufgenommen. 

Überwiegend befasse ich mich mit Fällen in den Rechtsgebieten Familien- und Erbrecht 

– sowohl als Rechtsanwältin als auch bei der Schlichtungsstelle.

Beide Tätigkeiten sind, obwohl ich mich mit denselben Rechtsgebieten befasse, sehr 

unterschiedlich.  

Als Rechtsanwältin vertrete ich die Interessen meiner Mandanten und bearbeite die 

Fälle aus ihrer Perspektive und immer mit dem Blick darauf, die Anliegen der Mandan-

ten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu verwirklichen oder ihnen zu verdeut-

lichen, aus welchen Gründen ihr Anliegen nicht oder nicht wie vorgestellt umge-

setzt werden kann. Ich habe direkten Kontakt zu den Mandanten, höre ihnen zu, 

stelle und beantworte ihnen Fragen und erhalte so ein Gefühl für die Situation 

und dafür, welche Gründe sie für ihr Anliegen haben.

Demgegenüber ist die Perspektive bei der Arbeit in der Schlichtungsstelle der 

Rechtsanwaltschaft eine komplett andere. Hier ermitteln wir den Sachverhalt, 

der einem Antrag auf Schlichtung zugrunde liegt, aus einer neutralen Position. 

Da das Verfahren ein schriftliches Verfahren ist, haben wir, abgesehen von ver-

einzelten Telefonaten, keinen direkten persönlichen Kontakt zu den Beteiligten. 

Wir erfragen den Sachverhalt zunächst vom Antragsteller, im weiteren Verlauf des 

Verfahrens wird dann auch der Antragsgegner um die Schilderung des Sachver-

haltes aus seiner Sicht gebeten. Wir vertreten keine Interessen, sondern bewahren eine 

objektive, neutrale Sicht auf die Fälle – vergleichbar mit der Perspektive eines Richters. 

Wir versuchen, sachgerechte Vorschläge zu unterbreiten, die beiden Beteiligten ge-

recht werden und zu einer endgültigen Beilegung der Streitigkeit führen. Häufig ist das 

Anliegen der Antragsteller (in der überwiegenden Mehrheit sind dies die Mandanten, 

eher selten stellen Rechtsanwälte Anträge auf Schlichtung) nachvollziehbar, wobei es 

rechtlich nicht immer auch begründet ist. Die meisten Rechtsanwälte, die Beteiligte 

Die Schlichtungsstelle

Wir vertreten keine

Interessen, sondern

bewahren eine 

objektive, neutrale

 Sicht auf die Fälle 
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eines Schlichtungsverfahrens sind, leisten gute juristische Arbeit und weder ihre Tätig-

keit als solche noch die den Mandanten gestellten Rechnungen sind im Ergebnis zu 

beanstanden. 

Bereits in meinen ersten Arbeitstagen bei der Schlichtungsstelle konnte ich einen 

Schlichtungsvorschlag vorbereiten: Der Antragsteller hatte sich mit der Bitte an 

uns gewandt, die Rechnung seines Rechtsanwaltes zu überprüfen. Er war der 

Ansicht, die ihm in Rechnung gestellte Einigungsgebühr für die anwaltliche Tä-

tigkeit im Rahmen eines Unterhaltsverzichts dürfe der Rechtsanwalt nicht abrechnen. 

Grundsätzlich sind im Rahmen des Schlichtungsverfahrens beide Beteiligten anzuhören 

und es wird ihnen die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. In diesem Fall konnte 

ich aber ausnahmsweise einen einseitigen Schlichtungsvorschlag ohne vorherige Anhö-

rung des Rechtsanwaltes vorbereiten, da die Abrechnung des Rechtsanwaltes korrekt 

war, was dem Mandanten klargemacht werden konnte. Der Schlichtungsvorschlag fiel 

daher vollumfänglich zugunsten des Rechtsanwaltes aus. Dieser Schlichtungsvorschlag 

wurde dann von beiden Beteiligten angenommen. Es konnte eine Einigung erzielt und 

die Streitigkeit beigelegt werden. Dieses erste „Erfolgserlebnis“ war natürlich eine gro-

ße Motivation für meine Tätigkeit bei der Schlichtungsstelle.

Im weiteren Verlauf meiner Arbeit bei der Schlichtungsstelle ist mir aufgefallen, dass 

Mandanten oft dann Anträge auf Schlichtung stellen, wenn sie mit dem Ergebnis der 

Tätigkeit ihres Rechtsanwaltes unzufrieden sind, weil der Rechtsstreit nicht nach ihren

Vorstellungen zu Ende gegangen ist. Gerade im Familien- und Erbrecht – beides höchst 

emotionale Rechtsgebiete – übertragen die Mandanten nicht selten ihre Wut und/oder 

Unzufriedenheit mit der Gegenseite auch auf ihren eigenen Rechtsanwalt, wenn dieser 

ihnen nicht zu dem gewünschten Erfolg verhelfen kann. In einigen Fällen gelingt es im 

Rahmen eines Schlichtungsvorschlages, dem beteiligten Mandanten zu erläutern, dass 

die Gebühren auch dann zu zahlen sind, wenn das Ergebnis des Rechtsstreites nicht so 

ausfällt, wie gewünscht. 

Die Schlichtungsstelle

Erfolgserlebnisse

motivieren
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In anderen Fällen kann dem beteiligten Rechtsanwalt erfolgreich nahe gelegt werden, 

dem (unzufriedenen) Mandanten durch eine Reduzierung der Gebühren entgegenzu-

kommen oder seine Gebührenrechnung zu ändern, wenn er unberechtigterweise Ge-

bühren erhoben oder zu hohe Gebühren abgerechnet hat. An dieser Stelle ist anzumer-

ken, dass insbesondere im Familienrecht gegenüber den Mandanten häufig fehlerhaft 

abgerechnet wird. Dies liegt vor allem daran, dass die Ermittlung der Gebühren im 

Familienrecht sehr aufwändig und kompliziert und damit zugleich fehleranfällig ist. 

Fazit:
Als Berufseinsteigerin kann ich durch meine Arbeit bei der Schlichtungsstelle von An-

fang an anhand der Reaktionen der Mandanten und deren Darstellung des Sachver-

haltes lernen, was Mandanten – gerade im Familienrecht – in der Kommunikation mit 

dem Rechtsanwalt wichtig ist. Transparenz vom Beginn des Mandates an, sowohl bei 

der Vorgehensweise und der Prognose der Erfolgsaussichten als auch hinsichtlich der 

Kosten, die auf den Mandanten zukommen können, ist einer der wichtigsten Faktoren 

für eine gute Zusammenarbeit zwischen Rechtsanwalt und Mandant. Transparenz und 

offene Kommunikation bewahren zwar nicht immer davor, dass Mandanten unzufrie-

den werden und Rechnungen nicht begleichen wollen, beugen jedoch in der Mehrzahl 

der Fälle der Unzufriedenheit und dem Unverständnis der Mandanten vor. 

Die Schlichtungsstelle
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6.4.2 Aus dem Leben einer Schlichtungsakte 

Kristina Wallroth
Guten Tag, ich bin die Schlichtungsakte **/2014 und werde seit Januar 2014 bei der 

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft (im Aktenjargon „SdR“) geführt. 

Da in der SdR alles sehr vertraulich behandelt wird, kann ich mich nur anonym vorstel-

len. Meine Bezeichnung lässt nur erkennen, dass ich im Jahr 2014 angelegt wurde. Die 

Jahreszahl nach dem Querstrich ist sozusagen der Familienname. Die zwei Sternchen 

vor dem Jahrgang stehen für zwei Zahlen, also den Vornamen. Alle Anträge, die zur 

SdR gelangen, erhalten mit ihrem Eingang das nächste freie Aktenzeichen. Auf das 

Berichtsjahr 2014 bezogen bin ich eine ziemlich „alte“ Akte, wenn man bedenkt, dass 

ich 990 (***) Kameraden habe. 

Eine Schlichtungsakte wurde ich, weil meine Antragstellerin der Meinung war, ihren 

vermögensrechtlichen Streit mit ihrem (ehemaligen) Rechtsanwalt ohne die Hilfe der 

SdR nicht lösen zu können. Deshalb übersandte sie einen formlosen schriftlichen An-

trag an die SdR und mein Leben begann. Wie ich aus der Unterhaltung mit meinen 

Aktenkollegen weiß, ist mein Werdegang, über den ich nun erzähle, beispielhaft für alle 

Akten hier. 

Der Antrag meiner Antragstellerin kam per Post, erhielt einen Posteingangsstempel, 

wurde im Posteingangsbuch registriert und in einen roten Aktendeckel gesteckt. Der 

rote Aktendeckel zeigt, dass es sich bei dem soeben eingegangenen Schreiben um 

einen neuen Antrag handelt. Es gibt auch graue Aktendeckel mit Schreiben zu einer 

bestehenden Akte und grüne Aktendeckel für Anfragen, aus denen sich noch kein kon-

kreter Antrag erkennen lässt. 
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Als „roter Aktendeckel“ gelangte ich zur Aktenanlage. Die wird in der Regel alle zwei 

Tage durchgeführt, da pro Arbeitstag ca. 4 – 5 Schlichtungsanträge eingehen. Mit Hilfe 

von RA-Micro wurden zunächst die Kontaktdaten meiner Antragstellerin und des An-

tragsgegners, das Aktenzeichen, unter dem die Angelegenheit beim Antragsgegner bis-

her geführt wurde, die Rechtsanwaltskammer, bei welcher der beteiligte Rechtsanwalt 

zugelassen ist, aufgenommen. Das Rechtsgebiet wurde registriert, das dem (ehemali-

gen) Mandat zugrunde lag. Die Ermittlung des Rechtsgebiets ist für die weitere Akten-

bearbeitung sehr wichtig, denn davon hängt ab, welchem/r juristischen Mitarbeiter/in 

und welcher dazugehörigen Assistenz wir zugeordnet werden. 

Die elektronisch erfassten Daten wurden gespeichert, ausgedruckt und ich erhielt mein 

jetziges Aussehen als Handakte. Jetzt bin ich ein roter Hängehefter, der aus Aktenvor-

blatt, Auskunft aus dem Rechtsanwaltsregister, dem Antrag und den dazugehörigen 

Unterlagen – allesamt paginiert – besteht. 

Da das Schlichtungsverfahren bei der SdR ein rein schriftliches Verfahren ist, beginnen 

wir Akten uns jetzt mit weiterem Papier zu füllen. Dabei geht es sehr genau und etwas 

bürokratisch zu. Unterlagen werden angefordert, Formulare werden ausgefüllt, Post 

wird paginiert, Fristen werden notiert (und eingehalten). 

Dann kommt die erste Hürde – die Entscheidung über die Zulässigkeit. Bei mir ging 

alles glatt. Bald konnte ein Schlichtungsvorschlag vorbereitet werden. Viele Akten ster-

ben einen frühen Tod, weil die Antragsteller die Lust verlieren und nicht mehr mitwirken 

oder weil die Sache doch bei Gericht landet. Andere Aktenkollegen – egal ob dick oder 

dünn – haben eine stark verkürzte Lebenszeit, weil sie schlichtungsungeeignet sind. 

Die Gegner sind unversöhnlich, beschimpfen sich und reichen Strafanzeigen ein. 

Die Schlichtungsstelle
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Oft glaubt man nicht, dass Anwalt und Mandant dieselbe Geschichte erlebt haben, so

Unterschiedliches bringen sie zu Papier. Beweisaufnahmen gibt es aber bei uns in dem 

rein schriftlichen Verfahren nicht. Es kann nur beurteilt werden, was als „Urkunde“ 

vorliegt. 

Nicht bürokratisch sind die Texte der Schreiben, die von hier aus versandt werden. 

Alle Entscheidungen werden ausführlich begründet. Formulierungen werden individuell 

gewählt, immer mit dem Ziel, dass der Empfänger versteht, was warum so entschieden 

wurde. 

Jetzt geht es auch mit mir zu Ende. Von einem Fach wandere ich ins nächste, bis ich 

schließlich aus Datenschutzgründen vernichtet werde, damit alles, was geschehen ist, 

auch wirklich vertraulich bleibt. 

Das Schlichtungsverfahren ist bürokratisch,

die Formulierungen in den Briefen aber nicht



7.1 Internetauftritt 
Die Internetseite der Schlichtungsstelle ist über www.schlichtungsstelle-der-rechtsan-

waltschaft.de und www.s-d-r.org zu erreichen.

Im Berichtsjahr 2014 fand eine umfangreiche Umgestaltung des Internetauftritts der 

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft statt. Die Website wurde vor allem über-

sichtlicher gestaltet, unter anderem durch Einfügen einer festen Navigationsleiste. Die 

Besucher der Website können dadurch schneller auf die für sie interessanten Inhalte 

zugreifen. Die Website gibt ausführlich Auskunft über den Aufbau, das Team, den Beirat 

und die Arbeit der Schlichtungsstelle. Der Verfahrensablauf wird erklärt und wichtige 

Dokumente, wie z. B. das „Merkblatt zur Antragstellung“ und die „Satzung der Schlich-

tungsstelle der Rechtsanwaltschaft“, stehen zum Download bereit. 

Auf der Website sind Presseberichte über die Schlichtungsstelle sowie Veröffentlichun-

gen der Schlichterin und der Geschäftsführerin zum Thema „Schlichtung“ zu finden, 

ebenso Termine, die die Schlichterin, die Geschäftsführerin und die Mitarbeiter der 

Schlichtungsstelle wahrnehmen (z. B. Veranstaltungen, Vorträge). 

7. Öffentlichkeitsarbeit 
Öffentlichkeitsarbeit56



Für das Berichtsjahr 2014 ergaben sich folgende Auswertungsergebnisse 
hinsichtlich des Besuchs unserer Website:  

   

   mehr als 1.000 Besucher pro Monat

   31.700 Seitenaufrufe insgesamt

        3 Minuten durchschnittliche Verweildauer

Die meisten Besucher greifen vom Standort Berlin gefolgt von Nordrhein-Westfalen 

und Bayern auf unsere Internetseite zu. Wesentlich weniger Nutzer stammen aus den 

nördlichen und östlichen Bundesländern. 

Ca. die Hälfte der Nutzer kommt über Suchmaschinen auf unsere Website. 25 % der 

Nutzer kennen unsere Internetadresse bereits und greifen direkt auf diese zu. Weitere 

25 % der Besucher gelangen über andere Internetseiten auf unsere Website; insbeson-

dere über die Internetseiten der Bundesrechtsanwaltskammer, der Rechtsanwaltskam-

mer Berlin und der Rechtsanwaltskammer Hamburg. 

Am häufigsten wird die Startseite, danach die Seite „Wir über uns“ und die Seite „An-

trag“ aufgerufen. 

57Öffentlichkeitsarbeit
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7.2 Aktivitäten der 
Schlichtungsstelle 

7.2.1  Veröffentlichungen der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft

„Schlichtung – Die (bessere) Alternative?“ – Beitrag von Dr. h. c. Renate Jaeger 

und Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge im Juracon Jahrbuch 2014/2015, S. 96 – 98 

„Schlichtungsstelle weiter auf Erfolgskurs“ – Beitrag von Dr. h. c. Renate Jaeger 

und Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge im BRAK-Magazin 3/2014, S. 10 f.

„Streitlösung im Verhältnis Anwalt – Mandant“ – Beitrag von Dr. h. c. Renate 

Jaeger und Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge in ZKM 5/2014, S. 153 f.

„Über das Streiten – Wie viel Streit braucht und wie viel Streit verträgt die Ge-

sellschaft“ – Dinner Speech von Dr. h. c. Renate Jaeger anlässlich des Berliner 

Anwaltsessens am 07.11.2014 – Berliner Anwaltsblatt 12/2014, S. 393 – 395

7.2.2  Pressemitteilung der Schlichtungsstelle der Rechtanwaltschaft

29. April 2014 – Schlichterin stellt Tätigkeitsbericht 2013 vor 

Öffentlichkeitsarbeit
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7.2.3  Interviews 

„Gütemerkmal des Anwalts: Bereit zur Schlichtung“ – Anwaltsblattgespräch 

mit Dr. h. c. Renate Jaeger im AnwBl 6/2014, S. 118 – 124 

„Schlichten zwischen Anwalt und Mandant“ – Interview mit Dr. h. c. Renate 

Jaeger und Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge in AdVoice 2/2014, S. 38 – 39

7.2.4  Vorträge

„Arbeit und Entwicklung der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft seit 

2011“ – Vortrag der Schlichterin Dr. h. c. Renate Jaeger vor Vertretern des 

Österreichischen Rechtsanwaltskammertages am 21. März 2014 in Salzburg

„Die Charta der Rechte des Mandanten; die Schlichtungsstelle der Rechtsan-

waltschaft“ – Vortrag der Geschäftsführerin Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge 

und der juristischen Mitarbeiterinnen Rechtsanwältin Stephanie Dahlhorst 

und Rechtsanwältin Katherina Türck-Brocker im Rahmen einer Ringvorlesung 

der Humboldt-Universität zu Berlin am 14. Mai 2014

„Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft – Streitigkeiten zwischen 

Rechtsanwälten und Mandanten unter besonderer Berücksichtigung des Me-

dizinrechts“ – Vortrag der Geschäftsführerin Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge 

(Fachanwältin für Medizinrecht) beim Arbeitskreis Medizinrecht des Berliner 

Anwaltvereins am 13. Oktober 2014

„Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft – Entwicklung und Erfahrun-

gen seit 2011 und Ausblick auf die EU-Richtlinie 2013/11“ – Vortrag der 

Schlichterin Dr. h. c. Renate Jaeger im Rahmen des Fachprogramms der Ta-

gung der Anwaltsgerichtshof-Präsidentinnen und Präsidenten am 24. Okto-

ber 2014 in Hamburg
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„Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft und die Weiterentwicklung des 

Schlichtungswesens in Europa“ – Vortrag der Schlichterin Dr. h. c. Renate Jaeger 

vor der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen (AsJ) 

am 27. Oktober 2014 in Düsseldorf

„Über das Streiten – Wie viel Streit braucht und wie viel Streit verträgt die Ge-

sellschaft“ – Dinner Speech von Dr. h. c. Renate Jaeger anlässlich des Berliner 

Anwaltsessens am 7. November 2014

„Streiten und Einigen – Verstehen und Verständigen in einem Rechtsraum der 

Einheit und der Vielfalt“ – Rede der Schlichterin Dr. h. c. Renate Jaeger anlässlich 

der Veranstaltung der Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen 

Union am 10. November 2015 in Brüssel 

„Über das Streiten“ – Festrede von Dr. h. c. Renate Jaeger anlässlich des 

3. Leipziger Juristenempfangs am 13. November 2014 

7.2.5  Veröffentlichungen von anonymisierten Schlichtungsvorschlägen und        
   Ablehnungen wegen fehlender Erfolgsaussichten

„Was bleibt bei unwirksamer Vergütungsvereinbarung?“ – Beitrag der Schlich-

tungsstelle zur Rubrik Rechtsprechung im AnwBl 6/2014, S. 565

„Keine Schlichtung bei begründeter Kostenrechnung“ – Beitrag der Schlich-

tungsstelle zur Rubrik Rechtsprechung im AnwBl 6/2014, S. 566

„Gebühr zu hoch angesetzt“ – ein Fall aus der Schlichtungsstelle der Rechtsan-

waltschaft in AdVoice 3/2014, S. 26

„Streit um Einigungsgebühr“ – ein Fall aus der Schlichtungsstelle der Rechtsan-

waltschaft in AdVoice 4/2014, S. 36

Öffentlichkeitsarbeit
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7.3 Medienecho

„Erfolg hat einen Namen“ – Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons berich-

tet über die Arbeit der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, Editorial im 

AnwBl 4/2014, S. M 109

„Schlichterin stellt Tätigkeitsbericht vor“ – Pressemitteilung Nr. 8 der BRAK vom 

29.04.2014

„Zahl erfolgreicher Schlichtungen erneut gestiegen“ – online-Mitteilung des 

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 30.04.2014

„Rechtsanwälte kämpfen gegen eigene Schwächen“ – Bericht in der FAZ vom 

30.04.2014, S. 6 

„Der Zeit voraus – Die Schlichtungsstelle der Anwaltschaft“ – Beitrag von 

Rechtsanwalt Stephan Göcken in NJW-aktuell 21/2014, S. 16

„Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft“ – aktuelle Informationen in den

BRAK-Mitteilungen 3/2014, S. 140

„Tätigkeitsbericht der Schlichtungsstelle - Weniger Altfälle mehr Schlichtungs-

vorschläge“ – Bericht von Eike Böttcher im Berliner Anwaltsblatt 5/2014, S. 148

Ankündigung der Dinner Speech von Frau Dr. h. c. Renate Jaeger anlässlich 

des Berliner Anwaltsessens am 07.11.2014 im Berliner Anwaltsblatt 10/2014, 

S. 297

Alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten, NJW-Spezial, Heft 

23, S. 735

Öffentlichkeitsarbeit
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Auch im Jahr 2014 fand ein reger fachlicher Austausch zwischen der Schlichtungsstelle 

der Rechtsanwaltschaft und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz (BMJV), anderen Organisationen und Schlichtungsstellen statt. Häufiges Thema 

war die EU-Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten 

sowie die im November 2014 vorgelegten Referentenentwürfe des BMJV zur Umset-

zung der Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten und 

zur Durchführung der Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangele-

genheiten (VSBG-E) sowie zu einer Verordnung über Informations- und Berichtspflich-

ten nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBInfoV). 

8.1 BRAK und regionale 
Rechtsanwaltskammern 
 
Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ist die Dachorganisation der örtlichen Rechts-

anwaltskammern. Mitglieder der 28 regionalen Rechtsanwaltskammern sind die in 

Deutschland zugelassenen Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen; diese tragen die 

Schlichtungsstelle finanziell. Gem. § 73 Abs. 2 Nr. 3 BRAO obliegt dem Vorstand der 

Rechtsanwaltskammern die Vermittlung bei Streitigkeiten zwischen Rechtsanwalt und 

Mandant; dies umfasst die Befugnis, Schlichtungsvorschläge zu unterbreiten. Daher ist 

ein regelmäßiger fachlicher Austausch zwischen der bundesweit tätigen Schlichtungs-

stelle der Rechtsanwaltschaft und den regionalen Kammern von besonderer Bedeu-

tung. Im Jahr 2014 fand dieser Austausch bei folgenden Veranstaltungen statt: 

8. Fachlicher Austausch



63Fachlicher Austausch

16. Januar 2014 – Parlamentarischer Abend der BRAK 
Die Schlichterin Dr. Renate Jaeger und die Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle der 

Rechtsanwaltschaft Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge nahmen daran teil.  

5. März 2014 – Kammerversammlung der Rechtsanwaltskammer Berlin 
Die Geschäftsführerin und nahezu alle juristischen Mitarbeiter der Schlichtungsstelle 

der Rechtsanwaltschaft besuchten diese. 

20. März 2014 – Journalistentreffen der BRAK 
Am 20. März 2014 trafen sich auf Einladung der BRAK Journalisten, die in den deut-

schen Medien insbesondere über die Entwicklung der Justiz hierzulande berichten. Bei 

dieser Veranstaltung war auch die Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle der Rechts-

anwaltschaft Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge anwesend. 

21. März 2014 – Zusammenkunft mit Vertretern des Österreichischen Rechts-
anwaltskammertages
Auch der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) erwägt, eine Schlichtungs-

stelle einzurichten. Um Erfahrungswerte und Einblicke in die Arbeit einer Schlichtungs-

stelle der Rechtsanwaltschaft zu vermitteln, hat Frau Dr. Jaeger am 21. März 2014 vor 

Vertretern der ÖRAK in Salzburg über die Arbeit der Schlichtungsstelle der Rechtsan-

waltschaft in Deutschland berichtet. 

März und September 2014 – Gebührenreferententagungen der 
Rechtsanwaltskammern
Weitere Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch boten sich auf den Gebührenreferen-

tentagungen in München im März 2014 sowie in Braunschweig im September 2014, 

an denen Frau Rechtsanwältin Carmen Seyler für die Schlichtungsstelle der Rechtsan-

waltschaft teilnahm. 

 

Mai und September 2014 – Hauptversammlungen der BRAK
Die Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge nahm an 

den Hauptversammlungen der BRAK im Mai 2014 in Magdeburg und im September 

2014 in Köln teil. 
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15. September 2014 – Treffen der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft 
mit der Rechtsanwaltskammer Berlin 
Zwecks Austausch über die alternative Streitbeilegung und den Ablauf des Schlich-

tungsverfahrens sowie zur Vermittlungstätigkeit der Kammer fand eine ausführliche Be-

sprechung in den Räumen der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft statt, an der 

von der Schlichtungsstelle die Schlichterin Dr. h. c. Renate Jaeger, die Geschäftsführerin 

Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge, Rechtsanwältin Carmen Seyler, Rechtsanwältin Katheri-

na Türck-Brocker und von der Rechtsanwaltskammer Berlin der Präsident Rechtsanwalt 

Dr. Marcus Mollnau, das Vorstandsmitglied Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Gusta-

vus sowie Rechtsanwältin Rudolph teilnahmen. 

8.2 DeutscherAnwaltVerein, 
regionale Anwaltvereine und 
andere Organisationen 

25. Februar 2014 – Besuch von Vertretern der DAV-Geschäftsführung in der 
Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft 
Die Schlichterin Dr. Renate Jaeger und die Geschäftsführerin Rechtsanwältin Dr. Sylvia 

Ruge empfingen den Hauptgeschäftsführer des DAV Dr. Cord Brügmann und den Ge-

schäftsführer des DAV Udo Henke in der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft. 

 

21. März und 22. September 2014 – Veranstaltungen der Friedrich-Ebert-
Stiftung 
Die Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft  Rechtsanwältin 

Dr. Sylvia Ruge nahm an diesen Veranstaltungen zur alternativen Streitbeilegung und 

Verbraucherpolitik teil.  

Fachlicher Austausch
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8. Mai 2014 – DAV-Forum „Women Leaders - Today and Tomorrow“
Die Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft Rechtsanwältin 

Dr. Sylvia Ruge hat an dieser Veranstaltung teilgenommen. 

 

14. Mai 2014 – Ringvorlesung der Humboldt-Universität Berlin 
Die Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge und die 

juristischen Mitarbeiterinnen Rechtsanwältin Stephanie Dahlhorst und Rechtsan-

wältin Katherina Türck-Brocker haben an der Juristischen Fakultät der Humboldt-

Universität im Rahmen einer Ringvorlesungen am 14. Mai 2014 über die „Charta 

der Mandantenrechte und die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft“ referiert.  

26. bis 28. Juni 2014 – 65. Deutscher Anwaltstag in Stuttgart 
Nahezu alle Juristen der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft waren Teilnehmer 

des 65. Deutschen Anwaltstages in Stuttgart.  

13. Oktober 2014 – Arbeitskreis Medizinrecht des Berliner Anwaltvereins 
Die Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge (Fachan-

wältin für Medizinrecht) referierte über die Arbeit der Schlichtungsstelle der Rechtsan-

waltschaft unter besonderer Berücksichtigung der medizinrechtlichen Fälle.  

23. bis 25. Oktober 2014 – Tagung der Anwaltsgerichtshof-Präsidentinnen 
und Präsidenten in Hamburg 
Im Rahmen des Fachprogramms dieser Tagung sprach Frau Dr. h. c. Renate Jaeger 

über die Entwicklung und Erfahrungen der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft 

seit 2011 und gab einen Ausblick auf die EU-Richtlinie 2013/11.  

27. Oktober 2014 – Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen 
und Juristen (AsJ) in Düsseldorf 
Die Schlichterin Dr. h. c. Renate Jaeger hielt einen Vortrag über die Arbeit der Schlich-

tungsstelle der Rechtsanwaltschaft und die Weiterentwicklung des Schlichtungswesens 

in Europa. Auf die Rede der Schlichterin folgte eine intensive Diskussion zum Thema.  
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7. November 2014 – Berliner Anwaltsessen 
Frau Dr. h. c. Renate Jaeger hielt anlässlich des Berliner Anwaltsessens am 7. Novem-

ber 2014 die Dinner-Speech.  

10. November 2014 – Veranstaltung der Vertretung des Freistaates Bayern 
bei der Europäischen Union in Brüssel
Zum Thema „Streiten und Einigen – Verstehen und Verständigen in einem Rechtsraum 

der Einheit und der Vielfalt“ referierte die Schlichterin Dr. h. c. Renate Jaeger auf 

dieser Veranstaltung in Brüssel.  

13. November 2014 – 3. Leipziger Juristenempfang 
Frau Dr. h. c. Renate Jaeger hielt auf Einladung des Leipziger Anwaltvereins den Fest-

vortrag anlässlich dieser Veranstaltung.  

8.3 Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucher-
schutz 
17. Juni 2014 – Diskussionsveranstaltung zur Umsetzung der EU-Richtlinie 
2013/11 
Zur Vorbereitung eines Gesetzentwurfes zur Umsetzung der so genannten ADR-Richt-

linie in deutsches Recht fand im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

eine Informationsveranstaltung statt, zu der Vertreter der Justiz, bereits bestehender 

Schlichtungsstellen sowie von Wirtschafts- und Verbraucherverbänden geladen waren. 

Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft wurde von der Schlichterin Frau Dr. h. c. 

Renate Jaeger und der Geschäftsführerin Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge vertreten. Frau 

Dr. Jaeger moderierte die Podiumsdiskussion zum Themenblock „Vorstellung bestehen-

der Schlichtungsstellen“. 

Fachlicher Austausch
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8.4 Andere Schlichtungsstellen 
Die EU-Richtlinie 2013/11/EU vom 21. Mai 2013 über die alternative Beilegung ver-

braucherrechtlicher Streitigkeiten und der Entwurf des Verbraucherstreitbeilegungsge-

setzes (VSBG) haben im Jahr 2014 die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch

der Schlichtungsstellen geprägt.  

25. Februar, 10. Juni und 10. Dezember 2014 – Erfahrungsaustausch der 
Schlichtungsstellen
Bei diesen Treffen der Vertreter der Schlichtungsstellen wurde intensiv über Themen 

diskutiert, die bei der Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht Berücksichtigung 

finden sollten. Ergänzt wurden solche „Runden Tische“ durch Einzelgespräche mit an-

deren Schlichtern oder mit Mediatoren.  

12. September 2014 – Treffen mit Vertretern des 
Versicherungsombudsmann e. V.
Ein Treffen zwischen Vertretern des Versicherungsombudsmann e. V. und der Schlich-

tungsstelle der Rechtsanwaltschaft fand am 12. September 2014 statt. Es wurden ins-

besondere mögliche Überschneidungen bei der Bearbeitung von Schlichtungsanträgen 

hinsichtlich der Themenkomplexe „Rechtsschutzversicherung, Berufshaftpflichtversi-

cherung und Gebühren der Rechtsanwälte“ untersucht. An diesem Treffen haben von 

der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft die Schlichterin Dr. h. c. Renate Jaeger, 

die Geschäftsführerin Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge und die juristische Mitarbeiterin 

Rechtsanwältin Stephanie Dahlhorst sowie vom Versicherungsombudsmann e. V. der 

Ombudsmann Prof. Dr. Günter Hirsch und sein Geschäftsführer Dr. Horst Hiort teilge-

nommen. 

Fachlicher Austausch
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Die Finanzierung der Schlichtungsstelle obliegt der Bundesrechtsanwaltskammer. Beim 

Haushalt der Schlichtungsstelle handelt es sich insoweit um einen Sonderhaushalt, der 

unabhängig vom Verwaltungs- und Vermögenshaushalt der Bundesrechtsanwaltskam-

mer geführt wird. Diese Trennung der Haushalte soll die organisatorische Trennung und 

Unabhängigkeit der Schlichtungsstelle unterstreichen. 

Der Etat der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft generiert sich über Beiträge, die 

über die Rechtsanwaltskammern bei jedem in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt 

erhoben und dem Sonderhaushalt der Schlichtungsstelle bei der Bundesrechtsanwalts-

kammer zugeführt werden. Im Berichtsjahr 2014 lag der jährliche Beitrag pro Anwalt 

bei 3 Euro. Für das Jahr 2014 waren dies insgesamt 491.082 Euro. Die verbleibende 

Differenz zu den bewilligten bzw. verbrauchten Haushaltsmitteln ist aus dem Vermö-

genshaushalt der BRAK gedeckt worden. Hieraus waren sämtliche Kosten der Schlich-

tungsstelle der Rechtsanwaltschaft für das Jahr 2014 zu tragen. Dass dies tatsäch-

lich gelungen ist, ohne Abstriche bei den inhaltlichen Zielen der Schlichtungsstelle der 

Rechtsanwaltschaft zu machen, ist dem Engagement aller Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen zu verdanken, die auch eine elfmonatige Vakanz durch überobligationsmäßigen 

Einsatz überbrückt haben. 

9. Finanzen
Finanzen

Die Schlichtungsstelle wirtschaftet

weiterhin sparsam
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Die außergerichtliche Streitbeilegung hat in der europäischen Bürgergesellschaft an 

Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt durch die EU-Richtlinie zur alternativen Streitbeile-

gung in Verbraucherangelegenheiten. Mit der Umsetzung dieser Richtlinie in deutsches 

Recht wird sie auch hierzulande weiter an Ansehen gewinnen. 

Die Anwaltschaft hat mit dem Engagement für Schlichtung eine Vorreiterrolle über-

nommen. Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft wird nach dem Gesetzentwurf 

sofort als richtlinienkonforme Schlichtungsstelle anerkannt. Vermögensrechtliche Strei-

tigkeiten zwischen Rechtsanwälten und Mandanten müssen deshalb nicht einer „Sam-

melschlichtungsstelle“ zugeführt werden. Lösungsmöglichkeiten für diese speziellen 

Streitigkeiten werden bei uns von hochqualifizierten juristischen Fachkräften vorberei-

tet und den Beteiligten von unabhängigen Schlichtern unterbreitet. 

Die Statistiken verschieben ein wenig den Blick: Es geht uns nicht um die Erledigung 

von Akten. Wir leisten Hilfe beim Einlenken und fördern bei beiden Seiten Selbster-

kenntnis. Rechtsanwälte können Fehler zugeben oder großzügig sein; Mandanten be-

greifen, dass rechtliche Situationen von Laien nur unvollkommen eingeschätzt werden 

können. Damit schützt die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft nicht in erster 

Linie „Verbraucher“. Sie schützt Menschen davor, sich in Rechthaberei zu verrennen 

und unter den Folgen der vergifteten Atmosphäre dauerhaft zu leiden. Alle Mitarbeiter 

erfüllt es mit großer Genugtuung, in dieser Weise dem Rechtsfrieden zu dienen. 

Die Akzeptanz der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft bei Antragstellern und 

Antragsgegnern, das Interesse der Öffentlichkeit an der Kontinuität ihrer Arbeit sowie 

der Erfahrungsaustausch mit den anderen Ombudsleuten und Schlichtungsstellen las-

sen uns positiv in die Zukunft schauen. Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft 

wird auch im Jahr 2015 mit verändertem Personal und einer neuen Schlichterin diese 

Ziele erfolgreich verwirklichen. 

10. Fazit und Ausblick 
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§ 191 f BRAO 

Anhang 
 

§ 191f Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft

(1) Bei der Bundesrechtsanwaltskammer wird eine un-

abhängige Stelle zur Schlichtung von Streitigkeiten zwi-

schen Mitgliedern von Rechtsanwaltskammern und deren 

Auftraggebern eingerichtet. Die Stelle führt den Namen 

„Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft“.

(2) Der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer bestellt 

einen oder mehrere Schlichter, die allein oder als Kollegi-

alorgan tätig werden. Zum Schlichter, der allein tätig wird, 

darf nur bestellt werden, wer die Befähigung zum Richter-

amt besitzt, weder Rechtsanwalt ist noch in den letzten 

drei Jahren vor Amtsantritt war und weder im Haupt- noch 

im Nebenberuf bei der Bundesrechtsanwaltskammer, einer 

Rechtsanwaltskammer oder einem Verband der Rechts-

anwaltschaft tätig ist oder in den letzten drei Jahren vor 

Amtsantritt tätig war. Erfolgt die Schlichtung durch ein 

Kollegialorgan, muss mindestens einer der Schlichter die 

Befähigung zum Richteramt besitzen; höchstens die Hälfte 

seiner Mitglieder dürfen Rechtsanwälte sein. Nichtanwalt-

liches Mitglied des Kollegialorgans darf nur sein, wer in 

den letzten drei Jahren vor Amtsantritt nicht Rechtsanwalt 

war und weder im Haupt- noch im Nebenberuf bei der 

Bundesrechtsanwaltskammer, einer Rechtsanwaltskammer 

oder einem Verband der Rechtsanwaltschaft tätig ist oder 

in den letzten drei Jahren vor Amtsantritt tätig war. Anwalt- 

liche Mitglieder des Kollegialorgans dürfen nicht dem Vor-

stand einer Rechtsanwaltskammer oder eines Verbandes 

der Rechtsanwaltschaft angehören oder im Haupt- oder 

Nebenberuf bei der Bundesrechtsanwaltskammer, einer 

Rechtsanwaltskammer oder einem Verband der Rechtsan-

waltschaft tätig sein.

(3) Es wird ein Beirat errichtet, dem Vertreter der Bun-

desrechtsanwaltskammer, von Rechtsanwaltskammern, 

Verbänden der Rechtsanwaltschaft und Verbänden der 

Verbraucher angehören müssen. Andere Personen kön-

nen in den Beirat berufen werden. Höchstens die Hälfte 

der Mitglieder des Beirats dürfen Rechtsanwälte sein. 

Dem Beirat ist vor der Bestellung von Schlichtern und 

vor Erlass und Änderung der Satzung Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben. Er kann eigene Vorschläge für 

die Bestellung von Schlichtern und die Ausgestaltung der 

Satzung unterbreiten.

(4) Die Schlichtungsstelle veröffentlicht jährlich einen 

Tätigkeitsbericht.

(5) Die Hauptversammlung der Bundesrechtsanwalts-

kammer regelt die Einzelheiten der Organisation der 

Schlichtungsstelle, der Errichtung und Aufgaben des Bei-

rates einschließlich der Berufung weiterer Beiratsmitglie-

der, der Bestellung der Schlichter, der Geschäftsverteilung 

und des Schlichtungsverfahrens durch Satzung nach fol-

genden Grundsätzen:

1. durch die Unabhängigkeit der Schlichtungsstelle muss 

unparteiisches Handeln sichergestellt sein;

2. die Beteiligten müssen Tatsachen und Bewertungen 

vorbringen können und rechtliches Gehör erhalten;

3. die Schlichter und ihre Hilfspersonen müssen die Ver-

traulichkeit der Informationen gewährleisten, von denen 

sie im Schlichtungsverfahren Kenntnis erhalten;
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4. die Durchführung des Schlichtungsverfahrens darf 

nicht von der Inanspruchnahme eines Vermittlungsver-

fahrens nach § 73 Abs. 2 Nr. 3 abhängig gemacht werden;

5. das Schlichtungsverfahren muss zügig und für die Be-

teiligten unentgeltlich durchgeführt werden;

6. die Schlichtung muss jedenfalls für vermögensrecht-

liche Streitigkeiten bis zu einem Wert von 15.000 Euro 

statthaft sein;

7. die Verfahrensregeln müssen für Interessierte zugäng-

lich sein.

Satzung der Schlichtungsstelle 
der Rechtsanwaltschaft

Die in der Bundesrechtsanwaltskammer zusammen-

geschlossenen Rechtsanwaltskammern haben in der 

Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer am 

09.10.2009 nachstehende Satzung für die gemäß §191f 

BRAO einzurichtende Schlichtungsstelle der Rechtsan-

waltschaft beschlossen.

§ 1

Die Schlichtungsstelle besteht aus dem Schlichter und 

der Geschäftsstelle. Diese unterstützt den Schlichter bei 

seiner Tätigkeit. 

§ 2 Bestellung und Tätigkeit des Schlichters

1. Der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer bestellt 

einen oder mehrere Schlichter, die allein oder als Kollegialor-

gan tätig werden. Das Kollegialorgan besteht aus 3 Schlich-

tern, dem ein Rechtsanwalt angehören muss. Vorschlags-

berechtigt sind die Rechtsanwaltskammern und der gemäß  

§3 dieser Satzung gebildete Beirat. 

Zum Schlichter, der allein tätig wird, darf nicht be-

stellt werden, wer Rechtsanwalt ist oder in den letzten drei 

Jahren vor Amtsantritt war oder im Haupt- oder Neben- 

beruf bei der Bundesrechtsanwaltskammer, einer Rechtsan-

waltskammer oder einem Verband der Rechtsanwaltschaft tä-

tig ist oder in den letzten drei Jahren vor Amtsantritt tätig war.

Zum nichtanwaltlichen Mitglied des Kollegialorgans 

darf nur bestellt werden, wer in den letzten drei Jahren 

vor Amtsantritt nicht Rechtsanwalt war und weder im 

Haupt- noch im Nebenberuf bei der Bundesrechtsan-

waltskammer, einer Rechtsanwaltskammer oder einem 

Verband der Rechtsanwaltschaft tätig ist oder in den 

letzten drei Jahren vor Amtsantritt tätig war.

Zum anwaltlichen Mitglied des Kollegialorgans darf 

nicht bestellt werden, wer dem Vorstand einer Rechts-

anwaltskammer oder eines Verbandes der Rechtsanwalt-

schaft angehört oder im Haupt- oder Nebenberuf bei der 

Bundesrechtsanwaltskammer, einer Rechtsanwaltskam-

mer oder einem Verband der Rechtsanwaltschaft tätig ist.

2. Vor der Bestellung eines Schlichters ist dem gemäß 

§3 gebildeten Beirat Gelegenheit zur Stellungnahme in-

nerhalb einer Frist von 2 Monaten zu geben. Ihm sind der 

Name und der berufliche Werdegang der als Schlichter 

vorgesehenen Person mitzuteilen. Nach erfolgter Anhö-

rung bestellt der Präsident der Bundesrechtsanwaltskam-

mer den Schlichter.

3. Jeder Schlichter, der allein tätig sein soll, und der 

Vorsitzende des Kollegialorgans müssen die Befähigung 

zum Richteramt haben. Die Amtszeit beträgt 4 Jahre. Eine 

einmalige Wiederbestellung ist zulässig.

4. Der Schlichter ist unabhängig und an Weisungen 

nicht gebunden. Er kann vom Präsidenten der Bundes-



72

rechtsanwaltskammer abberufen werden, wenn Tatsa-

chen vorliegen, die eine unabhängige Schlichtertätigkeit 

nicht mehr erwarten lassen, wenn der Schlichter nicht 

nur vorübergehend an der Wahrnehmung seines Amtes 

gehindert ist oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt.

5. Bei der Bestellung von mehreren Personen zu Schlich-

tern legen diese die Geschäftsverteilung einschließlich 

Vertretungsregelung vor jedem Geschäftsjahr fest, und 

zwar für den Fall, dass die Schlichter allein oder als Kol-

legialorgan entscheiden. Die Regelung in §5 Nr. 4 Satz 

1 bleibt unberührt. Eine Änderung der Geschäftsvertei-

lung ist während des Geschäftsjahres nur aus wichtigem 

Grund zulässig. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 3 Bestellung und Aufgaben des Beirats

1. Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft erhält 

einen Beirat, der aus höchstens neun Personen besteht. 

2. Dem Beirat gehören an mindestens jeweils ein Vertre-

ter der Bundesrechtsanwaltskammer, von Rechtsanwalts-

kammern, Verbänden der Rechtsanwaltschaft, Verbänden 

der Verbraucher und des Gesamtverbandes der Deut-

schen Versicherungswirtschaft. Andere Personen können 

in den Beirat berufen werden. Höchstens die Hälfte der 

Mitglieder des Beirates dürfen Rechtsanwälte sein. 

3. Die Mitglieder des Beirates werden vom Präsidium 

der Bundesrechtsanwaltskammer auf Vorschlag der Bun-

desrechtsanwaltskammer, der Rechtsanwaltskammern, 

des Deutschen Anwaltvereins, des Bundesverbandes für 

Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände und des 

Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft 

ausgewählt und vom Präsidenten der Bundesrechtsan-

waltskammer ernannt. 

Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Eine einmalige Wie-

derbestellung ist zulässig. Der Beirat wählt aus seiner 

Mitte einen Vorsitzenden und seinen Vertreter.

Dem Beirat ist vor der Bestellung von Schlichtern, 

vor Änderung der Satzung und vor Veröffentlichung des 

Tätigkeitsberichtes Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. Im Übrigen berät er den Schlichter auf dessen 

Anforderung in allen für das Schlichtungsverfahren we-

sentlichen Fragen. Der Beirat tritt mindestens einmal im 

Jahr zusammen.

§ 4 Zulässigkeit des Schlichtungsverfahrens

1. Die Schlichtungsstelle kann bei vermögensrechtlichen 

Streitigkeiten aus einem bestehenden oder beendeten 

Mandatsverhältnis angerufen werden.

2. Ein Schlichtungsverfahren ist unzulässig, wenn

a) ein Anspruch von mehr als 15.000,00 Euro geltend 

gemacht wird; bei einem Teilanspruch ist der gesamte 

strittige Anspruch zur Wertbemessung zu berücksichti-

gen;

b) die Streitigkeit bereits vor einem Gericht anhängig 

war oder ist, durch einen außergerichtlichen Vergleich 

beigelegt oder ein Antrag auf Prozesskostenhilfe abge-

wiesen wurde, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung 

keine Aussicht auf Erfolg bot oder mutwillig erschien;

c) von einem an dem Schlichtungsverfahren Beteiligten 

Strafanzeige im Zusammenhang mit dem der Schlichtung 

zugrunde liegenden Sachverhalt erstattet wurde und/

oder eine berufsrechtliche oder strafrechtliche Überprü-

fung des Beanstandeten Verhaltens bei der zuständigen 

Rechtsanwaltskammer oder der Staatsanwaltschaft oder 

den Anwaltsgerichten anhängig und dieses Verfahren 

noch nicht abgeschlossen ist,

d) vor einer Rechtsanwaltskammer ein Verfahren gemäß 

§73 Abs. 2 Nr. 3 BRAO durchgeführt wird oder wurde,

e) im Zeitpunkt des Eingangs des Schlichtungsantra-

ges der beauftragte Rechtsanwalt oder die beauftragten 

Rechtsanwälte nicht mehr einer Rechtsanwaltskammer 

angehören, 

f) einer der unter b) bis e) aufgeführten Gründe nach-

träglich eintritt.

3. Der Schlichter kann die Durchführung oder die Fort-

setzung eines beantragten Schlichtungsverfahrens ableh-

nen, wenn

a) die Klärung des Sachverhaltes eine Beweisaufnahme 

erfordert, es sei denn, der Beweis kann durch die Vorlage 

von Urkunden geführt werden;
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b) er unter Zugrundelegung der ihm vorgelegten Unterla-

gen zu der Auffassung gelangt, dass die Schlichtung keine 

Aussicht auf Erfolg hat;

c) die behauptete Schlechtleistung im Zeitpunkt der An-

tragstellung länger als fünf Jahre zurückliegt. Dies gilt un-

abhängig von der Kenntnis des Geschädigten.

 

§ 5 Verfahren

1. Der Antrag auf Durchführung der Schlichtung ist unter 

kurzer schriftlicher Schilderung des Sachverhaltes und Bei-

fügung der für die Prüfung erforderlichen Unterlagen an die 

Schlichtungsstelle zu richten. Der Antragsteller hat in dem 

von ihm gestellten Antrag zu versichern, dass die in §4 Nr. 

2 b) bis d) aufgeführten Ausschlussgründe nicht vorliegen. 

Treten diese Gründe nach Einleitung des Schlichtungsver-

fahrens ein, hat er hiervon die Schlichtungsstelle zu unter-

richten.

2. Die Geschäftsstelle prüft die Unterlagen, übersendet 

dem Antragsteller die Satzung und fordert ihn gegebenen-

falls unter Setzen einer angemessenen Frist auf, den Sach-

vortrag zu ergänzen und/oder fehlende Unterlagen nach-

zureichen. Sie ist befugt, die ihr notwendig erscheinenden 

Auskünfte einzuholen.

3. Anschließend entscheidet der Schlichter über die Zu-

lässigkeit des Schlichtungsverfahrens. Ist dieses unzulässig 

oder macht der Schlichter von seinem Ablehnungsrecht 

Gebrauch, weist er den Schlichtungsantrag zurück. Hiervon 

soll er den Antragsgegner unterrichten.

4. Ist das Verfahren zulässig, entscheidet der Schlichter, ob 

er allein oder das etwa eingerichtete Kollegialorgan tätig 

werden soll. Für das Kollegialorgan gelten die nachfolgen-

den Vorschriften entsprechend. 

Über die Zulässigkeit des Antrages und über den weite-

ren Verfahrensverlauf unterrichtet er den Antragsteller. 

Gleichzeitig übermittelt er dem Antragsgegner die Satzung 

und den Antrag mit der Aufforderung, innerhalb einer ange-

messenen Frist hierzu Stellung zu nehmen.

Beide Parteien weist er darauf hin, dass unabhängig 

vom Lauf des Schlichtungsverfahrens etwaige Regressan-

sprüche verjähren können.

5. Nach Vorlage der Stellungnahmen beider Beteiligten 

oder nach Fristablauf kann der Schlichter eine ergänzen-

de Stellungnahme der Beteiligten einholen, soweit er 

eine weitere Aufklärung des Sachverhalts für notwendig 

hält. Eine mündliche Verhandlung findet nicht statt. Der 

Schlichter kann die Beteiligten in ihm geeignet erschei-

nender Art und Weise anhören, wenn er der Überzeugung 

ist, dass hierdurch eine Einigung gefördert werden kann.

6. Der Schlichter kann sämtliche von ihm gesetzten Fris-

ten als Ausschlussfristen bestimmen.

§ 6 Schlichtungsvorschlag

1. Der Schlichter unterbreitet nach Vorliegen der Stel-

lungnahmen der Beteiligten einen schriftlichen Schlich-

tungsvorschlag. Hierzu ist er in ihm geeignet erscheinen-

den Fällen auch dann berechtigt aber nicht verpflichtet, 

wenn der Antragsgegner eine Stellungnahme nicht abge-

geben hat. 

Der Vorschlag muss zum Inhalt haben, wie der Streit 

der Beteiligten auf Grund der sich aus dem Sachvortrag 

und den vorgelegten Unterlagen ergebenden Sach- und 

Rechtslage angemessen beigelegt werden kann. Er ist 

kurz und verständlich zu begründen und den Beteiligten 

zuzustellen. 

2. Die Beteiligten sind darauf hinzuweisen, dass 

a) sie zur Annahme nicht verpflichtet sind und bei Nich-

tannahme beiden Beteiligten der Rechtsweg offen steht;

b) der Schlichtungsvorschlag von den Beteiligten durch 

eine schriftliche Mitteilung, die innerhalb einer Frist von 

einem Monat bei dem Schlichter eingegangen sein muss, 

angenommen werden kann und

c) die Frist mit Zustellung des Schlichtungsvorschlages 

beginnt. 

3. Nach Ablauf der Frist teilt der Schlichter den Beteilig-

ten das Ergebnis mit. Mit dieser Mitteilung ist das Schlich-

tungsverfahren beendet. Kommt es nicht zu einer Einigung, 

ist die Mitteilung als Bescheinigung über einen erfolglosen 

Einigungsversuch nach §15a) Abs. 3 Satz 3 EGZPO zu  

bezeichnen. In der Bescheinigung sind die Namen der Be-

teiligten und der Verfahrensgegenstand anzugeben.
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§ 7 Vertraulichkeit

Der Schlichter und die Mitarbeiter der Schlichtungsstelle 

sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie sind berech-

tigt, sich bei den in §4 Nr. 2b) und c) aufgeführten Stel-

len zu vergewissern, ob dort Verfahren anhängig sind. Im 

Übrigen sind sie nicht befugt, Informationen, von denen  

sie im Schlichtungsverfahren Kenntnis erhalten, Dritten zu  

offenbaren. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung der 

Tätigkeit bei der Schlichtungsstelle. 

§ 8 Jahresbericht / Verfahrensregeln

1. Die Schlichtungsstelle veröffentlicht innerhalb von sechs 

Monaten nach Ende des Geschäftsjahres einen schriftlichen 

Bericht über die Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 

und die dabei gewonnenen Erfahrungen. Vor der Veröffent-

lichung ist dem Beirat Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben.

2. Die Verfahrensregeln sind in der Geschäftsstelle zur Ein-

sicht auszulegen und auf Anforderung Interessierten zuzu-

senden.

§ 9 Kosten

1. Die Durchführung des Schlichtungsverfahrens ist kos-

tenfrei. Auslagen werden von der Schlichtungsstelle nicht 

erstattet.

2. Jede Partei trägt die eigenen Kosten und Auslagen, es 

sei denn es wird Abweichendes vereinbart.

§ 10 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Ersten des Monats in Kraft, der auf 

die Veröffentlichung in den BRAK-Mitteilungen folgt. Diese 

Fassung gilt ab dem 1. September 2012.
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Stellungnahme

Stellungnahme der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft zu dem Ent-
wurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über alternative Streit-
beilegung in Verbraucherangelegenheiten und zur Durchführung der Ver-
ordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten sowie 
zu dem Entwurf einer Verordnung über Informations- und Berichtspflichten 
nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft bedankt sich für die Möglichkeit 

der Stellungnahme zu den Referentenentwürfen des Bundesministeriums der Jus-

tiz und für Verbraucherschutz.

In den Referentenentwürfen werden die Mindestanforderungen der EU-Richtlinie 

über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten in nationales 

Recht umgesetzt. In wenigen Bereichen gehen die Referentenentwürfe über diese 

Mindestanforderungen hinaus. Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft be-

schränkt sich auf eine Stellungnahme zu den Punkten, die die Schlichtungsstelle 

der Rechtsanwaltschaft und das hiesige Schlichtungsverfahren betreffen.

I.    Referentenentwurf zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

1.   Artikel 1, § 26 und Artikel 2 (Änderung der BRAO)
Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft begrüßt, dass zu den behördlichen 

Verbraucherschlichtungsstellen auch Einrichtungen bei Körperschaften wie den 

Kammern der freien Berufe zählen und somit die Schlichtungsstelle der Rechtsan-

waltschaft per Gesetz eine anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle ist.



76

2.     Artikel 1, § 13 Abs. 2 Nr. 3
Nach Artikel 1, § 13 Abs. 2 Nr. 3 VSBG kann die Verfahrensordnung vorsehen, 

dass der Streitmittler die Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens ableh-

nen kann, wenn die Streitigkeit bei einem Gericht anhängig ist. Mit dieser Vor-

schrift wurde Artikel 5 Abs. 4 c der Richtlinie über die alternative Streitbeilegung 

in Verbraucherangelegenheiten in nationales Rechts umgesetzt. Wir erlauben uns 

einen Hinweis auf § 278 a Abs. 2 ZPO. Danach ordnet das Gericht das Ruhen des 

Verfahrens an, wenn sich die Parteien zur Durchführung einer Mediation oder 

eines anderen Verfahrens zur außergerichtlichen Konfliktbeilegung entscheiden. 

Unseres Erachtens sollte in diesem Fall (beide Parteien wollen eine außergerichtli-

che Konfliktbeilegung trotz laufendem gerichtlichen Verfahren) eine AS-Stelle die 

Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens nicht mit der Begründung ableh-

nen dürfen, dass bereits ein gerichtliches Verfahren anhängig sei. Daher regen wir 

an, diese Ausnahme (beide Parteien wollen eine außergerichtliche Streitbeilegung 

trotz anhängigen gerichtlichen Verfahrens) in § 13 Abs. 2 Nr. 3 VSBG aufzuneh-

men.

3.     Artikel 1, § 13 Abs. 2 Nr. 5
Nach § 13 Abs. 2 Nr. 5 VSBG kann die Verfahrensordnung vorsehen, dass der 

Streitmittler die Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens ablehnen kann, 

wenn die Behandlung der Streitigkeit den effektiven Betrieb der Verbraucher-

schlichtungsstelle ernsthaft beeinträchtigen würde, insbesondere weil die Ver-

braucherschlichtungsstelle den Sachverhalt oder rechtliche Fragen nur mit ei-

nem unangemessenen Aufwand klären kann. Die Streitbeilegungsverfahren bei 

Verbraucherschlichtungsstellen sind in der Regel schriftlich. Daher ist in vielen 

Verfahrensordnungen geregelt (auch in der Satzung der Schlichtungsstelle der 

Rechtsanwaltschaft), dass die Durchführung des Verfahrens abgelehnt werden 

kann, wenn die Klärung des Sachverhalts eine Beweisaufnahme erfordert, es sei 

denn der Beweis kann durch die Vorlage von Urkunden geführt werden. Da die-

ser Umstand (erforderliche Beweisaufnahme) nicht explizit als Regelbeispiel für 

die Beeinträchtigung des effektiven Betriebs der Verbraucherschlichtungsstelle in 

§ 13 Abs. 2 Nr. 5 VSBG aufgeführt ist und auch die Gesetzesbegründung kei-

nen ausdrücklichen Hinweis darauf enthält, wir aber insbesondere auf Grund der 
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Vorgespräche und Veranstaltungen des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz in Vorbereitung auf die Referentenentwürfe davon ausgehen, 

dass dieser Fall (erforderliche Beweisaufnahme) unter dem Begriff „ernsthafte 

Beeinträchtigung des effektiven Betriebs der Verbraucherschlichtungsstelle“ fällt, 

bitten wir diesbezüglich um Klarstellung, zumindest in der Gesetzesbegründung.

4.     Artikel 1, § 16 Abs.1 S. 2
In § 16 Abs. 1 S. 2 VSBG ist geregelt, dass die Verbraucherschlichtungsstelle die 

Parteien benachrichtigt, sobald sie keine weiteren Unterlagen und Informationen 

mehr benötigt (Eingang der vollständigen Beschwerdeakte). In der Gesetzesbe-

gründung ist festgehalten, dass diese Mitteilung die 90-Tages-Frist nach § 18 Abs. 

1 VSBG in Gang setze und ein Hinweis für die Parteien sei, dass die Streitigkeit 

aus Sicht des Streitmittlers reif für einen Schlichtungsvorschlag sei. In der Geset-

zesbegründung wird weiterhin darauf hingewiesen, dass mit dieser Regelung die 

Vorgabe nach Artikel 8 Buchstabe d der Richtlinie 2013/11/EU umgesetzt werde.

Problematisch an dieser Regelung ist, dass die Frage, ob die Beschwerdeakte voll-

ständig ist, also alle erforderlichen Informationen und Unterlagen vorliegen, letzt-

endlich erst entschieden werden kann, wenn eine volle rechtliche Prüfung erfolgt 

ist. Dann wird unverzüglich der Schlichtungsvorschlag vorbereitet. Es gibt keinen 

Grund, dann noch die 90 Tage in Anspruch zu nehmen. Dies hat zur Folge, dass 

die geforderte Benachrichtigung der Parteien, dass die Akte vollständig ist, in der 

Regel fast zeitgleich mit der Erstellung des Schlichtungsvorschlages erfolgt.

Der Sinn und Zweck dieser Regelung, nämlich Kenntnis der Parteien vom Fristbe-

ginn (90 Tage), würde damit nicht erreicht, weil die Frist vom faktischen Eingang 

an läuft und die rechtliche Prüfung, die sich auf beides erstreckt (Vollständigkeit 

der Akte, Schlichtungseignung, Schlichtungsvorschlag) binnen dieser 90 Tage zum 

Abschluss gebracht werden muss. Eine andere Sicht ist allenfalls dann angezeigt, 

wenn die Vollständigkeit der Akte von einem anderen Gremium geprüft wird, das 

mit dem Schlichtungsvorschlag selbst nicht befasst ist.
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II.      Referentenentwurf zur Verbraucherstreitbeilegungs-lnformations-     
         pflichtenverordnung (VSBInfoV)

 1.    § 4 Abs. 2 (Frist zur Vorlage des Tätigkeitsberichts)
Nach § 4 Abs. 2 VSBlnfoV ist der Tätigkeitsbericht für jedes Kalenderjahr bis zum 

1. Februar des Folgejahres zu veröffentlichen. Diese Frist ist aus unserer Sicht 

sehr knapp bemessen. Die erforderlichen Zahlen der für den Tätigkeitsbericht re-

levanten Angaben (Art. 1, § 32 VSBG) liegen naturgemäß erst Anfang Januar des 

Folgejahres vor. Diese Zahlen bedürfen einer statistischen Auswertung, um die in 

Artikel 1, § 32 VSBG und in § 4 VSBlnfoV vorgeschriebenen Angaben machen zu 

können. 

Dazu gehören neben den Angaben zur Anzahl der Verfahren, der durchschnitt-

lichen Verfahrensdauer, der abgelehnten Anträge gegliedert nach Ablehnungs-

gründen auch Angaben zu häufig auftretenden Sachverhalten, die Anlass für An-

träge auf Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens gegeben haben, sowie 

Empfehlungen zur Vermeidung solcher Streitigkeiten und Hinweise auf etwaige 

Hindernisse für die Beilegung von Streitigkeiten. Dies wird innerhalb eines Mo-

nats nach Vorlage der erforderlichen Zahlen nicht möglich sein. 

Daher bitten wir dringend, diese Frist (1. Februar des Folgejahres) zu ändern. Die 

Erstellung eines Tätigkeitsberichts mit den erforderlichen Angaben ist unseres Er-

achtens und auf Grund unserer bisherigen Erfahrungen frühestens zum Ende des 

1. Quartals des Folgejahres möglich.
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2.     § 5 Abs. 2 VSBInfoV
Auch der Evaluationsbericht soll nach § 5 Abs. 2 VSBInfoV jeweils zum 1. Februar 

jeden geraden Kalenderjahres für die zwei vorangegangenen Kalenderjahre er-

stellt und übermittelt werden. Hier ergibt sich dasselbe Problem wie bei der Frist 

für den Tätigkeitsbericht. Daher bitten wir, auch diese Frist entsprechend zu än-

dern bzw. zu verlängern. Auch hier halten wir eine Frist bis mindestens zum Ablauf 

des 1. Quartals jedes geraden Kalenderjahres für erforderlich.

 

Dr. Renate Jaeger     

Schlichterin 

RAin Dr. Sylvia Ruge

Geschäftsführerin
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